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Antrag 

der Abgeordneten Hubert Aiwanger, Florian Streibl, 
Prof. (Univ. Lima) Dr. Peter Bauer, Dr. Hans Jür-
gen Fahn, Günther Felbinger, Thorsten Glauber, 
Eva Gottstein, Joachim Hanisch, Johann Häusler, 
Dr. Leopold Herz, Nikolaus Kraus, Peter Meyer, 
Alexander Muthmann, Prof. Dr. Michael Piazolo, 
Bernhard Pohl, Gabi Schmidt, Dr. Karl Vetter, Jut-
ta Widmann, Benno Zierer und Fraktion (FREIE 
WÄHLER) 

Nachbesserungen bei den vorgesehenen Neure-
gelungen hinsichtlich der Berufszulassung für 
gewerbliche Immobilienmakler und Wohnungsei-
gentumsverwalter im Sinne des Verbraucher-
schutzes dringend erforderlich 

Der Landtag wolle beschließen: 

Die Staatsregierung wird aufgefordert, sich auf Bun-
desebene dafür einzusetzen, dass die vorgesehenen 
Neuregelungen hinsichtlich der Berufszulassung für 
gewerbliche Immobilienmakler und Verwalter von 
Wohnungseigentum im Sinne des Verbraucherschut-
zes dringend nachgebessert werden. 

Dabei soll sie sich insbesondere dafür einsetzen, dass 

1. Mietverwalter ebenfalls einer Erlaubnispflicht un-
terliegen und 

2. die vorgesehene Übergangsregelung für Immobi-
lienmakler und Wohnungseigentumsverwalter, die 
bereits seit mindestens sechs Jahren tätig sind, 
dahingehend geändert wird, dass auch diese nach 
einer angemessenen Übergangsfrist einen Sach-
kundenachweis zu erbringen haben. 

 

 

Begründung: 

Das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie hat 
einen Gesetzentwurf zur Einführung einer Berufszu-
lassungsregel für gewerbliche Immobilienmakler und 
Wohnungseigentumsverwalter vorgelegt. Damit soll 
eine im Koalitionsvertrag getroffene Forderung umge-
setzt werden. Ziel der Neuregelungen soll es unter 
anderem sein, den Verbraucherschutz zu stärken und 
die Qualität der Dienstleistungen, die von Immobili-
enmaklern und Wohnungseigentumsverwaltern er-
bracht werden, zu verbessern. Wenngleich diese In-

tention grundsätzlich begrüßenswert erscheint, so hat 
sich allerdings gezeigt, dass die vorgesehenen Neu-
regelungen diesem Ziel noch nicht in optimaler Weise 
gerecht werden. Daher besteht im Sinne eines noch 
stärkeren Verbraucherschutzes dringender Nachbes-
serungsbedarf. 

Zum einen müssen auch Mietverwalter einer Erlaub-
nispflicht unterliegen. Eine unterschiedliche gesetzli-
che Behandlung gegenüber Wohnungseigentumsver-
waltern ist nicht geboten und darüber hinaus auch 
praxisfern, da viele Wohnungseigentumsverwalter in 
zahlreichen Fällen zugleich auch Mietverwalter sind. 
Eine unterschiedliche Behandlung beider Bereiche 
durch den Gesetzgeber könnte unter Umständen da-
zu führen, dass Verwalter, die weniger qualifiziert und 
fachkundig sind, sich ausschließlich auf die Verwal-
tung von Mietobjekten beschränken, um auf diese 
Weise die in den Neuregelungen vorgesehene Prü-
fung zum Nachweis der Sachkunde zu umgehen. Dies 
stünde mit dem Ziel eines stärkeren Verbraucher-
schutzes offenkundig im Widerspruch. Zudem werden 
Mietverwalter ebenfalls wie Wohnungseigentumsver-
walter, allerdings nicht in demselben Maße, treuhän-
derisch tätig, indem sie über Kautionen und die Be-
triebskostenvorauszahlungen verfügen. Ihnen sind 
damit ebenfalls bedeutende Vermögenswerte anver-
traut, die bei fehlerhafter Ausübung der Verwaltertä-
tigkeit durch mangelndes Fachwissen zu einem gro-
ßen Schaden führen könnten. Einer entsprechenden 
Erlaubnispflicht wie sie für Wohnungseigentumsver-
walter bereits vorgesehen ist, sollten deshalb auch 
Mietverwalter unterliegen. 

Diametral der Intention eines stärkeren Verbraucher-
schutzes entgegen steht auch die vorgesehene Über-
gangsregelung für Immobilienmakler und Wohnungs-
eigentumsverwalter, die bereits seit sechs Jahren vor 
Inkrafttreten der Neuregelungen ununterbrochen selb-
ständig tätig gewesen sind. Diese sind vom Nachweis 
der Sachkunde befreit, wenn sie ihre ununterbrochene 
selbständige Tätigkeit während des Zeitraums von 
sechs Jahren gegenüber der zuständigen Behörde 
innerhalb von zwölf Monaten nach Inkrafttreten der 
neuen gesetzlichen Regelungen nachweisen. Wenn 
der Bundesgesetzgeber mit den vorgesehenen Neu-
regelungen allerdings das Ziel verfolgt, Verbraucher 
vor unqualifizierten, nicht fachkundigen Immobilien-
maklern und Wohnungseigentumsverwaltern zu 
schützen, so wäre es besonders wichtig, dass gerade 
auch langjährig tätige Personen der beiden Berufs-
gruppen einen entsprechenden Sachkundenachweis 
erbringen. Nur so kann vermieden werden, dass diese 
trotz mangelnder Kenntnisse und Qualifikation ihre 
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Tätigkeit ohne jegliche Prüfung fortsetzen können. 
Dies ist nicht im Sinne eines umfassenden Verbrau-
cherschutzes und sollte daher dringend korrigiert wer-
den. Auch langjährig tätige Immobilienmakler und 

Wohnungseigentumsverwalter sollten einen Sachkun-
denachweis nach einer angemessenen Übergangs-
frist erbringen müssen. 
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Beschlussempfehlung und 
Bericht 

des Ausschusses für Verfassung, Recht und 
Parlamentsfragen 

Antrag der Abgeordneten Hubert Aiwanger, 
Florian Streibl, Prof. (Univ. Lima) Dr. Peter Bauer 
u.a. und Fraktion (FREIE WÄHLER) 
Drs. 17/14533 

Nachbesserungen bei den vorgesehenen Neure-
gelungen hinsichtlich der Berufszulassung für 
gewerbliche Immobilienmakler und Wohnungsei-
gentumsverwalter im Sinne des Verbraucher-
schutzes dringend erforderlich 

I. Beschlussempfehlung: 

A b l e h n u n g  

Berichterstatter: Florian Streibl 
Mitberichterstatterin: Petra Guttenberger 

II. Bericht: 

1. Der Antrag wurde dem Ausschuss für Verfas-
sung, Recht und Parlamentsfragen federfüh-
rend zugewiesen. Der Ausschuss für Umwelt 
und Verbraucherschutz und der Ausschuss für 
Wirtschaft und Medien, Infrastruktur, Bau und 
Verkehr, Energie und Technologie haben den 
Antrag mitberaten. 

2. Der federführende Ausschuss hat den Antrag 
in seiner 65. Sitzung am 26. Januar 2017 be-
raten und mit folgendem Stimmergebnis:  
 CSU: Ablehnung 
 SPD: Zustimmung 
 FREIE WÄHLER: Zustimmung 
 B90/GRÜ: Zustimmung 
A b l e h n u n g  empfohlen. 

3. Der Ausschuss für Umwelt und Verbraucher-
schutz hat den Antrag in seiner 64. Sitzung 
am 16. Februar 2017 mitberaten und mit fol-
gendem Stimmergebnis:  
 CSU: Ablehnung 
 SPD: Zustimmung 
 FREIE WÄHLER: Zustimmung 

 B90/GRÜ: Zustimmung 
A b l e h n u n g  empfohlen. 

4. Der Ausschuss für Wirtschaft und Medien, Inf-
rastruktur, Bau und Verkehr, Energie und 
Technologie hat den Antrag in seiner 60. Sit-
zung am 16. Februar 2017 mitberaten und mit 
folgendem Stimmergebnis:  
 CSU: Ablehnung 
 SPD: Zustimmung 
 FREIE WÄHLER: Zustimmung 
 B90/GRÜ: Zustimmung 
A b l e h n u n g  empfohlen. 

Franz Schindler 
Vorsitzender 
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Beschluss 

des Bayerischen Landtags 

Der Landtag hat in seiner heutigen öffentlichen Sitzung beraten und 
beschlossen: 

Antrag der Abgeordneten Hubert Aiwanger, Florian Streibl, 
Prof. (Univ. Lima) Dr. Peter Bauer, Dr. Hans Jürgen Fahn, Günther 
Felbinger, Thorsten Glauber, Eva Gottstein, Joachim Hanisch, 
Johann Häusler, Dr. Leopold Herz, Nikolaus Kraus, Peter Meyer, 
Alexander Muthmann, Prof. Dr. Michael Piazolo, Bernhard Pohl, 
Gabi Schmidt, Dr. Karl Vetter, Jutta Widmann, Benno Zierer und 
Fraktion (FREIE WÄHLER) 

Drs. 17/14533, 17/15569 

Nachbesserungen bei den vorgesehenen Neuregelungen hin-
sichtlich der Berufszulassung für gewerbliche Immobilienmakler 
und Wohnungseigentumsverwalter im Sinne des Verbraucher-
schutzes dringend erforderlich 

A b l e h n u n g  

Die Präsidentin  

I.V. 

Reinhold Bocklet 

I. Vizepräsident 

 



Redner zu nachfolgendem Tagesordnungspunkt

Dritter Vizepräsident Peter Meyer



Dritter Vizepräsident Peter Meyer: Ich rufe Tagesordnungspunkt 10 auf:

Abstimmung

über Anträge, die gemäß § 59 Abs. 7 der Geschäftsordnung nicht einzeln 

beraten werden (s. Anlage 2)

Von der Abstimmung ausgenommen ist die Nummer 3 der Anlage. Dies ist der Antrag 

der Abgeordneten Bause, Hartmann, Kamm und anderer und Fraktion (BÜNDNIS 90/

DIE GRÜNEN) betreffend "Staatliche Finanzierung der Jugendhilfekosten für unbe

gleitete junge Flüchtlinge auch nach Erreichen der Volljährigkeit sicherstellen" auf 

Drucksache 17/10665. Dieser Antrag soll auf Antrag der Fraktion gesondert beraten 

werden. Der Aufruf erfolgt dann am späten Abend.

Wir kommen zur Abstimmung. Hinsichtlich der jeweiligen Abstimmungsgrundlagen mit 

den einzelnen Voten der Fraktionen verweise ich auf die Ihnen vorliegende Liste.

(Siehe Anlage 2)

Wer mit der Übernahme seines Abstimmungsverhaltens bzw. des jeweiligen Abstim

mungsverhaltens seiner Fraktion entsprechend der aufgelegten Liste einverstanden 

ist, den bitte ich um das Handzeichen. – Das sind alle Abgeordneten. Gibt es Gegen

stimmen? – Das ist nicht der Fall. Stimmenthaltungen? – Auch keine. Damit über

nimmt der Landtag diese Voten.

Jetzt gebe ich das Ergebnis der namentlichen Abstimmung zum Gesetzentwurf der 

SPDFraktion zur Änderung der Verfassung des Freistaats Bayern und des Gesetzes 

über den Bayerischen Verfassungsgerichtshof betreffend die Wahl der berufsrichterli

chen Mitglieder und des Präsidenten und seiner Vertreter mit Zweidrittelmehrheit auf 

Drucksache 17/14537 bekannt. Mit Ja haben 60 Abgeordnete gestimmt, mit Nein 78. 

Es gab keine Stimmenthaltungen. Damit ist der Gesetzentwurf abgelehnt.

(Abstimmungsliste siehe Anlage 1)
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